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TEIL I – BAULEITPLANERISCHER TEIL 

1 Räumlicher Geltungs-
bereich 

Das Plangebiet befindet sich zentral in der Ortslage der Stadt 
Schleswig. Der Geltungsbereich umfasst die Fläche, auf der 
sich das ehemalige Martin-Luther-Krankenhaus befindet. Das 
Plangebiet wird südlich von der Lutherstraße, nördlich von der 
Straße Am Flachsteich und westlich von der Moltkestraße be-
grenzt. Östlich befindet sich Wohnbebauung sowie die Flächen 
des Landesförderzentrums Sehen des Landes Schleswig-Hol-
stein.  

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,8 ha. 

 

 

 

2 Planungserfordernis Das ehemalige Martin-Luther-Krankenhaus steht bereits seit 
mehreren Jahren leer. Auf dem Gelände des Krankenhauses 
ist die Entwicklung eines neuen innerstädtischen Wohnquartie-
res geplant.  

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen durch die Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 ge-
schaffen werden. Siedlungsplanerisch stellt die Planung eine 
Maßnahme der Innenentwicklung dar. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 13 kann daher im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13 a BauGB geführt werden. 

Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13 a BauGB liegen 
vor: 

Das Vorhaben dient der Innenentwicklung. 

Die Größe der Grundfläche liegt unterhalb der in § 13 a BauGB 
genannten 20.000 m², die für die Durchführung des Bebauungs-
planverfahrens im beschleunigten Verfahren nicht überschritten 
werden dürfen. 

Der Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründen, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. Es 
bestehen keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen von Na-
tura 2000-Gebieten, ebenso wenig sind bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten.  

Es entfällt daher die Pflicht zur Aufstellung eines Umweltberich-
tes. Die naturschutzrechtlichen Eingriffe gelten als bereits vor 
der Planung erfolgt und sind demnach weder zu bilanzieren 
noch auszugleichen. 
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3 Planungsvoraussetzungen  

3.1 Landesentwicklungs-
plan 

Die Stadt Schleswig ist im Landesentwicklungsplan (2010) als 
Mittelzentrum eingestuft. Die Mittelzentren sollen regional für 
die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs si-
cherstellen. Zudem sind sie regionale Wirtschafts- und Arbeits-
marktzentren und in ihren Funktionen zu stärken und weiter zu 
entwickeln. Die Stadt- und Umlandbereiche in ländlichen Räu-
men sollen als regionale Wirtschafts-, Versorgungs- und Sied-
lungsschwerpunkte in den ländlichen Räumen gestärkt und in 
den Regionalplänen räumlich konkretisiert werden.  

Zudem sind Mittelzentren als Zentrale Orte Schwerpunkte für 
den Wohnungsbau. Die Schwerpunkte haben eine besondere 
Verantwortung für die Deckung des regionalen Wohnungsbe-
darfs und sollen eine Entwicklung über den örtlichen Bedarf hin-
aus ermöglichen. 

 

 

Ausschnitt Landesentwicklungskonzept (2010) 

 

Die Planungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 13 entsprechen den Zielen und Grundsätzen des Landes-
entwicklungsplans. 

 

 

  



Stadt Schleswig  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 „Gebiet des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses“ 
01.03.2021 Begründung zum Satzungsbeschluss 

 

- 3 - 
AC  PLANERGRUPPE GMBH 

3.2 Regionalplan für den Pla-
nungsraum I (1998) 

Im Regionalplan (Planungsraum V, 1998) wird Schleswig als 
Mittelzentrum dargestellt. Die zentralen Orte sind Schwer-
punkte der Siedlungsentwicklung. Sie sollen dieser Zielsetzung 
durch eine vorausschauende Bodenvorratspolitik, durch eine 
der künftigen Entwicklung angepassten Ausweisung von 
Wohn-, Gemeinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen sowie 
durch die Bereitstellung entsprechender Versorgungs- und Inf-
rastruktureinrichtungen gerecht werden.  

Die Planungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr.  13 entsprechen den Zielen und Grundsätzen des Regio-
nalplans.  

 
Ausschnitt Regionalplan V (1998) 

 

3.3 Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Stadt Schleswig stellt für das 
Plangebiet Flächen für den Gemeinbedarf dar. Der Flächen-
nutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. Zu-
künftig wird eine Wohnbaufläche ausgewiesen.  

 
Ausschnitt Flächennutzungsplan Schleswig mit Kennzeichnung des 
Plangebiets des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 13. 
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3.4 Landschaftsrahmenplan Laut Landschaftsrahmenplan (2020) liegt das Plangebiet in un-
mittelbarer Nähe zu einem Gebiet mit besonderer Erholungs-
eignung.  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Trinkwassergewinnungs-
gebietes.  

 

 

3.5 Landschaftsplan Als Bestand wird im Landschaftsplan Siedlungsbebauung dar-
gestellt. Einzelbäume und Baumreihen am südlichen, westli-
chen und nördlichen Rand des Plangebietes werden als zu er-
halten dargestellt.  

 

 
Abb.: Maßnahmenkonzept des Landschaftsplans mit Kennzeichnung des 
Plangebietes  

 

 

 

4 Vorhabenbeschreibung  Das Vorhaben hat zum Ziel, die Fläche des aus der Nutzung 
genommenen Martin-Luther Krankenhauses einer wohnbauli-
chen Nutzung zuzuführen. Das städtebauliche Konzept sieht 
parallel zur Straße errichtete Mehrfamilienhäuser entlang der 
Moltkestraße und der Lutherstraße vor, sowie eine aufgelo-
ckerte Bebauungsstruktur im Blockinneren.  

Die im Inneren entstehende aufgefächerte, geometrische Figur 
trägt zudem für eine ausreichende Belichtung, Belüftung und 
genügend Freiraum für die Bewohner bei. Insgesamt sind 167 
Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern 
vorgesehen. 10% der Wohneinheiten sind als Wohnungen mit 
Sozialbindung vorgesehen. Die Sicherung der Umsetzung er-
folgt im Rahmen des Durchführungsvertrages. Alle Gebäude 
erhalten eine Süd- / Süd-Westausrichtung. Die Baukörper ent-
lang der Moltkestraße und der Lutherstraße haben eine Höhe 
von 3 - 4 Geschossen, plus ein Staffelgeschoss mit großzügi-
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gen Dachterrassen. Die Erdgeschosswohnungen besitzen al-
lesamt private Gärten mit Terrassen, die oberen Geschosse 
erhalten Balkone mit Kragplatten. Die Reihenhäuser werden 
mit 2 Geschossen, plus Staffelgeschoss geplant und erhalten 
weitläufige Privatgärten, sowie eine zusätzliche Dachterrasse 
im obersten Geschoss. 

Alle Gebäude erhalten eine Klinkerfassade, lediglich unterge-
ordnete Bauteile können in ihrer Materialität abweichen. Des 
Weiteren erhalten alle Gebäude begrünte Hauptdächer, wel-
che aktuell als Flachdach ausgebildet werden.  

Die Erschließung ist als Ringerschließung für Anwohner, Ent-
sorger und Feuerwehr vorgesehen. Das Konzept hält für die 
Unterbringung der privaten Fahrzeuge der Anwohner drei Tief-
garagen sowie oberirdische Stellplätze vor. Innerhalb der ge-
planten Ringstraße werden die notwendigen Stellplätze für die 
Reihenhäuser vorgehalten, sowie auch die öffentlichen Stell-
plätze und die Zufahrten zu den Tiefgaragen.  

Zur Schaffung einer hohen Aufenthaltsqualität sieht das 
Grünkonzept eine zentrale Grünachse im Inneren des Plange-
bietes vor, die von Nord nach Süd durch das gesamte Quartier 
verläuft und diverse Verweilmöglichkeiten bietet. 2 zentrale 
Spielplätze sind ebenfalls in die grüne Zone integriert.  

Der Müll für die Geschossbauten, sowie für die Reihenhäuser 
wird an zentralen Stellen gesammelt und abgeholt. Fahrrad-
stellplätze in ausreichender Anzahl befinden sich vor jedem 
Haus, sowie in den notwendigen Fahrradräumen im UG, wo 
sich auch die zusätzlichen Abstellräume für die Wohnungen 
befinden. 

 

 

 

5 Wesentliche Inhalte des 
Durchführungsvertrages 

Die Stadt Schleswig und der Vorhabenträger schließen einen 
Durchführungsvertrag nach § 12 Abs. 1 BauGB. Im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger auf der 
Grundlage des abgestimmten Entwurfes (Vorhaben- und Er-
schließungsplan): 

• zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungs-
maßnahmen innerhalb von 10 Jahren. Das Vorhaben wird 
in mehreren Bauabschnitten umgesetzt.  

• zur Übernahme der Planung- und Erschließungskosten 
und erforderlicher anderer Kosten. Außerdem zur Übereig-
nung der Erschließungsanlagen an die Stadt Schleswig. 

• zur Durchführung erforderlicher Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen. 

• zur Sicherung vorgezogener artenschutzrechtlicher Maß-
nahmen. 

• Sicherung des 10% Anteils der Wohnungen mit sozialer 
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Bindung. 

Die Untere Naturschutzbehörde wird inhaltlich beim Durchfüh-
rungsvertrag beteiligt, um eine korrekte fachgerechte Umset-
zung der artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen sicherzustellen.  

Der Vertrag selbst ist zwischen Vorhabenträger und der Stadt 
abzuschließen und wird von den zuständigen Gremien vor dem 
Satzungsbeschluss beschlossen. Im Plangebiet sind nur sol-
che Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag mit der Stadt verpflichtet hat und die 
dem Bebauungsplan nicht widersprechen. 

Zusätzlich zum Durchführungsvertrag wird ein städtebaulicher 
Vertrag (Erschließungsvertrag) geschlossen, der die Herstel-
lung der Erschließungsstraße und den Übergang in städtisches 
Eigentum vertraglich sichert. 

 

 

 

6 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen   

 

6.1 Art der baulichen Nutzung Das geplante Wohngebiet wird als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt.  

Zulässig sind gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke. 

Ausnahmsweise zulässig sind gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  
- Anlagen für Verwaltungen, 
 
Nicht zulässig sind gemäß § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO: 
- Anlagen für sportliche Zwecke, 
- Gartenbaubetriebe, 
- Tankstellen. 

Die Festsetzungen der zulässigen und nicht zulässigen Nut-
zungen weichen vom Nutzungskatalog der BauNVO ab. Ziel 
ist es hierbei einen auf die speziellen Eigenheiten des geplan-
ten Wohngebiets abgestimmten Nutzungskatalog vorzuge-
ben.  

Mit den Planungen im Plangeltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen B-Plans Nr. 13 wird das Ziel verfolgt, dringend benö-
tigten Wohnraum zu schaffen.  

Anlagen für sportliche Zwecke sind unzulässig, da sie die 
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Wohnnutzung stören würden. Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen sind in den festgesetzten Wohngebieten ebenfalls aus-
geschlossen, da sie sich von ihrem Charakter, ihrem Platzbe-
darf und ihrem Störungsgrad her nicht in das geplante Wohn-
gebiet einfügen. 

 

 

6.2 Maß der baulichen  
Nutzung 

 

Grundflächenzahl Im geplanten Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird eine GRZ 
von 0,4 festgesetzt. Die GRZ entspricht damit der in der 
BauNVO vorgesehenen Obergrenze von 0,4 für Allgemeine 
Wohngebiete.  

Die Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Gara-
gen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen 
um bis zu 50 vom Hundert überschritten werden. Dieses ent-
spricht den Regelungen von § 19 Abs. 4 BauNVO.  

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs wird zudem fest-
gesetzt, dass ausschließlich für Tiefgaragen die GRZ bis zu 
einem maximalen Wert von 0,7 bzw. 0,9 überschritten werden 
darf. Diese Überschreitung ist eine Folge des städtebaulichen 
Ziels einen durchgehenden und autofreien grünen Innenbe-
reich zu schaffen.  

 

Höhenentwicklung Entsprechend des zugrundeliegenden Vorhabens erfolgte 
eine differenzierte Festsetzung der Geschossigkeit und der 
Höhenentwicklung. Ziel ist es einen verträglichen Übergang 
zur angrenzenden Bebauung herzustellen und gleichzeitig 
eine der innerstädtischen Lage angemessene Verdichtung zu 
ermöglichen. 

 

Höhenbezugspunkt  Als Höhenbezugsebene der festgesetzten maximalen Gebäu-
dehöhen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 
wird die Oberkante der angrenzenden öffentlichen Erschlie-
ßungsstraße in der Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor 
der Gebäudemitte, festgelegt. Zur Ermittlung der jeweils maß-
geblichen Bezugshöhe sind in der Planzeichnung entspre-
chende Höhenbezugspunkte festgesetzt, Zwischenhöhen 
sind durch Interpolation zu ermitteln.  

Höhenbezugsebene der festgesetzten maximalen Gebäude-
höhen im allgemeinen Wohn- gebiet WA 3 ist jeweils die mitt-
lere Höhenlage der Oberkante der Moltkestraße auf Höhe des 
jeweiligen Gebäudes.  

Höhenbezugsebene der festgesetzten maximalen Gebäude-
höhen im allgemeinen Wohn- gebiet WA 4 ist jeweils die mitt-
lere Höhenlage der Oberkante der Lutherstraße auf Höhe des 
jeweiligen Gebäudes.  

Ziel ist es auch bei dieser Festsetzung einen verträglichen 
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Übergang zur angrenzenden Bebauung sicherzustellen und 
gleichzeitig eine der innerstädtischen Lage angemessene 
Verdichtung zu ermöglichen. 

 

 

6.3 Überbaubare Grund-
stücksflächen 

Die Baufelder für die geplante Neubebauung folgen eng dem 
städtebaulichen Konzept, das im Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan dargelegt ist. Ziel ist es, trotz der vorgesehenen 
hohen baulichen Dichte hochwertige wohnungsbezogene 
Freiräume zu erhalten. 

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen erfolgt deshalb in 
Form von gebäudebezogenen Baugrenzen.  

 

 

6.4 Bauweise  

Offene Bauweise Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. Damit orientiert 
sich die zukünftige Bebauung an der vorhandenen Bebau-
ungsstruktur der Umgebung. 

 

Hausgruppen Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Reihenhäuser ge-
plant. Aufgrund der innerstädtischen Lage sieht die städte-
bauliche Konzeption eine verdichtete Bauweise vor, ganz im 
Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Dem-
entsprechend wird für WA 2 festgesetzt, dass hier nur Haus-
gruppen zulässig sind.  

 

 

6.5 Öffentliche Verkehrsflä-
che, ruhender Verkehr 

Zur Sicherung der Erschließung des Quartiers erfolgt die 
Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung mit der Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Be-
reich“, die als ein Ring die Lutherstraße mit der Moltkestraße 
verknüpft. Zur Deckung des Bedarfs an öffentlichen Parkplät-
zen sind entlang der neuen Erschließungsstraße öffentliche 
Parkplätze vorgesehen.   

 

 

6.6 Stellplätze, Garagen, Ne-
benanlagen 

Die Errichtung von Stellplätzen und Tiefgaragen ist nur inner-
halb der überbaubaren Flächen oder der gesondert gekenn-
zeichneten Flächen für Nebenanlagen mit der entsprechen-
den Zweckbestimmung zulässig. Damit wird die Lage dieser 
Anlagen eindeutig festgelegt und die städtebauliche Qualität 
des Wohnquartiers, mit durchgehenden autofreien Freiflä-
chen, gesichert. 

Andere Nebenanlagen sind auch außerhalb der festgesetzten 
Baugrenzen im gesamten Plangebiet zulässig.  



Stadt Schleswig  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13 „Gebiet des ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses“ 
01.03.2021 Begründung zum Satzungsbeschluss 

 

- 9 - 
AC  PLANERGRUPPE GMBH 

 

 

 

7 Begründung der grünord-
nerischen Festsetzungen 

 

Mit den grünordnerischen Festsetzungen werden 
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter sowie zur Minimierung des Eingriffs beachtet und 
verbindlich festgesetzt. Grünordnerisches Ziel für den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 ist es, die vorhabenbe-
dingten Eingriffe zu minimieren sowie eine hohe Freiraumqua-
lität zu sichern.  

 

 

7.1 Private Grünfläche Zur Versorgung der geplanten Mehrfamilienhäuser mit woh-
nungsnahen Spielflächen werden zwei Spielplätze als private 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung Spielplatz festge-
setzt.  

 

 

7.2 Erhalt von Bäumen Einige vorhandene Bäume, die mit der Umsetzung des Vor-
habens vereinbar sind, werden mit einer Erhaltungsfestset-
zung versehen. 

Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und 
müssen bei Abgang an gleicher Stelle durch einen Baum glei-
cher Art ersetzt werden.  

 

 

7.3 Anpflanzen von Bäumen Innerhalb des Plangeltungsbereiches sollen als Ersatz für die 
Einzelbäume, die für die Umsetzung der Planung beseitigt 
werden müssen, 32 hochstämmige heimische Laubbäume 
(Hochstämme, 3xv., mDb., 14-16 cm Stammumfang) ge-
pflanzt werden.  

Die Baumscheiben sind in einer Mindestgröße von 12 m3 Wur-
zelraum vorzusehen. 

 

 

7.4 Dachbegrünung Um die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das örtli-
che Klima sowie den Grundwasserhaushalt zu minimieren 
wird für alle Flachdächer eine extensive Dachbegrünung vor-
gesehen. 

 

 
7.5 Begrünung der Tiefgara-

gen 
Ziel der Festsetzung ist es auf den mit Tiefgaragen unterbau-
ten Grundstücksflächen die Anpflanzung ökologisch und ge-
stalterisch wirksamer Vegetation sicherzustellen. Die Festset-
zung einer Mindestandeckstärke für den Substrataufbau (von 
50 cm und von 1 m in Bereichen anzupflanzender Bäume) ist 
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erforderlich, um Sträuchern und Bäumen geeignete Wuchs-
bedingungen für eine langfristige Entwicklung bereitzustellen 
(Wurzelraum, Wasserversorgung). 

 

 

7.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

 

Festsetzungen  
zum Artenschutz 

 

Aus den Ergebnissen des artenschutzrechtlichen Fachbeitra-
ges ergeben sich Maßnahmen, die erforderlich sind, um das 
Eintreffen von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG zu 
vermeiden. Die Untere Naturschutzbehörde hat die Maßnah-
men bereits geprüft und soll im weiteren Verfahren in die Um-
setzung eingebunden werden. Es wird deshalb festgesetzt, 
dass vor Beginn der Bautätigkeiten ein Maßnahmenplan 
durch einen Fachplaner in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde zu erarbeiten ist. Darin sind alle erforderli-
chen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu benennen und in 
Bezug auf Anzahl, Bauart, den genauen Standort und den 
Umsetzungszeitpunkt zu beschreiben. Die Umsetzung der 
Maßnahmen ist durch einen Fachplaner zu begleiten. Damit 
wird sichergestellt, dass im Laufe der Bauarbeiten unter fach-
kundiger Anleitung alle erforderlichen Maßnahmen getroffen 
werden, um die im Plangebiet nachgewiesenen Fledermaus- 
und Brutvogelarten in ihrem Bestand zu erhalten.  

Des Weiteren wird die gesetzlich vorgeschriebene Frist für 
Gehölzfällungen als Festsetzung aufgenommen.  

 

Vermeidung von Lichtemis-
sionen 

Um schädliche Lichtemissionen in die Umgebung zu vermei-
den, werden Festsetzungen zur zulässigen Art der Beleuch-
tung getroffen. Damit werden die Beeinträchtigung sowohl für 
lichtempfindliche Fledermausarten als auch für Insekten mini-
miert.  

 

Versickerung Die vorliegende Planung sieht durch zusätzlich zu errichtende 
Gebäude und große Stellplatzanlagen neue Flächenversiege-
lungen vor. Um die Beeinträchtigungen für Boden und Grund-
wasser zu minimieren, wird festgesetzt, dass für nicht über-
dachte Fahrrad- und PKW-Stellplätze versickerungsfähige 
Materialien zur Befestigung zu verwenden sind. Zudem wer-
den Versickerungsmulden gemäß des Vorhaben- und Er-
schließungsplans vorgesehen. 
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8 Begründung der bauordnungsrecht-
lichen Festsetzungen (§ 84 LBO) 

 

8.1 Fassaden 

 

Zur Sicherung eines einheitlichen Erscheinungsbildes in An-
lehnung an die angrenzende bestehende Bebauung erfolgt 
die Festsetzung, dass Außenwände der Hauptgebäude aus-
schließlich als Klinkerfassaden zulässig sind. Untergeordnete 
Bauteile können auch in Holz, Glas oder Metall ausgeführt 
werden. Carports, Garagen und Nebenanlagen sind mit Holz-
baustoffen zu verkleiden oder im gleichen Material wie das 
Hauptgebäude auszuführen. 

 

 

8.2 Dachformen, -neigung, 
Dachmaterialien 

 

Für Hauptgebäude sind ausschließlich begrünte Flachdächer 
oder begrünte flachgeneigte Dächer mit einer maximalen 
Dachneigungen bis 10° zulässig. Solaranlagen sind generell 
zulässig. Ziel ist es einen verträglichen Übergang zur angren-
zenden Bebauung sicherzustellen und gleichzeitig eine der in-
nerstädtischen Lage angemessene Verdichtung zu ermögli-
chen. Um die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf das 
örtliche Klima sowie den Grundwasserhaushalt zu minimieren 
wird für alle Flachdächer eine extensive Dachbegrünung vor-
gesehen. 

 

 

 

9 Erschließung Die Planstraße ist über die Moltkestraße und die Lutherstraße 
an das umliegende Straßennetz angebunden. Über die ge-
plante Erschließung werden keine weiteren Gebiete erschlos-
sen oder eine Durchfahrtsituation (Abkürzung) geschaffen. In-
sofern wird die Planstraße nur die neu entstehenden Verkehre 
aufnehmen. Darüber hinaus ist eine Tiefgarage mit 70 Stell-
plätzen geplant, die direkt an die Moltkestraße angebunden 
wird, wodurch der Verkehr weiter verteilt wird.  

Die Planstraße wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgewie-
sen, die Verkehre auf der Moltkestraße und der Lutherstraße 
haben daher gegenüber dem Verkehr auf der Planstraße Vor-
rang.  

Um die Sicherheit der Schüler*innen der angrenzenden 
Schule zu gewährleisten, wird die Einmündung der Plan-
straße in die Lutherstraße auch optisch so gestaltet, dass 
Fußgänger eindeutig Vorrang vor KFZ, die aus dem neuen 
Gebiet ausfahren, haben. Der Gehweg in der Lutherstraße 
wird nicht unterbrochen. Weiter werden die Sichtfelder an den 
Einmündungen von Sichthindernissen (bauliche Anlagen, Be-
wuchs etc.) zwischen 0,80 m und 2,50 m freigehalten. 

Die Planstraße wird mit einer Breite von 6,00 m als Mischver-
kehrsfläche, verkehrsberuhigter Bereich, ausgebildet. 

Die Länge der Stellplätze beträgt 5,00 m, die Breite 2,50 m. 
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Die öffentlichen Parklätze befinden sich in Längsaufstellung 
entlang der internen Erschließungsstraße (Nord-Süd-Rich-
tung, 14 Stk.).  

Die übrigen oberirdischen Stellplätze sind als private Stell-
plätze vorgesehen.  

Durch die zwischenzeitliche Neuverteilung ergibt sich auf-
grund der Stellplatzsatzung ein rechnerischer Mehrbedarf von 
10 privaten Stellplätzen. Da für weitere PKW-Stellplätze keine 
weiteren Flächen zur Verfügung stehen, sollen diese Stell-
plätze abgelöst werden. 

 

 

 

10 Immissionsschutz Bei der Einschätzung der Lärmbelastungen wurden nachfol-
gende mögliche Lärmquellen untersucht. 

Östlich an den Geltungsbereich angrenzend befinden sich die 
Flächen des Landesförderzentrums Sehen des Landes 
Schleswig-Holstein. Das Landesförderzentrum Sehen ent-
spricht einer Schulnutzung. Die Außenflächen setzen sich aus 
Pausenaufenthaltsflächen und Sportflächen zusammen. Au-
ßerschulische Nutzungen der Sportflächen z. B. durch Ver-
eine oder Punktspielbetriebe finden nicht statt. Die Lärmbe-
lastungen sind somit als mit einem allgemeinen Wohngebiet 
verträglichen einzustufen, zumal die realen Belastungen auf-
grund der geringen Schülerzahl deutlich unter denen eines 
üblich Schulbetriebes liegen.  

 

Gewerblicher Lärm 

Angrenzend an den Geltungsbereich sind keine Gewerbebe-
triebe, die unverträgliche Lärmbelastungen für ein allgemei-
nes Wohngebiet erwarten lassen, bekannt.  

 

 

Verkehrslärm 

Die Einschätzungen zum Verkehrslärm resultieren aus ver-
gleichbaren Projekten. Zugrundgelegt wurden die Verkehrs-
mengen, der Zustand der Straßen und die Abstände der zu-
künftigen Wohnbebauung von den Straßen. Es erfolgt daher 
folgende Festsetzung: 

Zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbe-
dürftigen Räumen sind die gesamten Bau-Schalldämmmaße 
in der Summe aller Außenbauteile entsprechend Lärmpegel-
bereich III der DIN 4109-1 einzuhalten. Dies gilt für alle der 
Moltkestraße und Lutherstraße zugewandten und seitlich an 
diese anschließenden Fassaden in allen Geschossen.  

An den abgewandten Gebäudeseiten und den rückwärtigen 
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Gebäuden darf das nächst kleinere gesamte Bau-Schall-
dämmmaß gewählt werden. Ein gesamtes Bau-Schalldämm-
maß von R’w,ges = 30 dB darf in keinem Fall unterschritten 
werden.  

Da es sich beim vorliegenden Bebauungsplan um einen vor-
habenbezogenen Bebauungsplan handelt kann die abschir-
mende Wirkung der straßenbegleitenden Bebauung in Form 
des Vorhaben- und Erschließungsplans bzw. der Umset-
zungspflichten im Durchführungsplan sichergestellt werden. 
Die Auswirkungen des Verkehrslärms der neuen Planstraße 
sind deutlich geringer einzustufen als auf den bestehenden 
Straßen, da es sich ausschließlich um Verkehr der neuen 
Wohnbebauung handelt. 

 

 

 

11 Altlasten  Aufgrund der historischen Nutzung als Krankenhaus (1890-
2016) ist das Grundstück als altlastverdächtige Fläche nach 
Bundes-Bodenschutzgesetz im Prüfverzeichnis des Boden- 
und Altlastenkatasters des Kreises Schleswig-Flensburg er-
fasst. Es ist somit nicht auszuschließen, dass es zu nutzungs-
bedingten schädlichen Bodenveränderungen gekommen sein 
könnte. 

Vor Beginn der Rückbauarbeiten sowie Eingriffen in den Un-
tergrund wurde der Altlastenverdacht von einem Ingenieur-
büro mit Sachverständigem gemäß §18 BBodSchG geprüft. 

IPP Ingenieurgesellschaft: Altlastenerkundung auf dem 
Grundstück des ehem. Martin-Luther-Klinikums Lutherstraße 
20 - 22 in 24837 Schleswig, 16.02.2021 

Das Gutachten kommt zu folgender Einschätzung:  

„Auf dem Grundstück war aufgrund der umweltrelevanten 
Nutzung als Krankenhaus über einen Zeitraum von über 100 
Jahren ein Eintrag branchenspezifischer Schadstoffe in den 
Untergrund nicht auszuschließen. 

Die historische Erkundung gab Anlass zur Annahme, dass zu-
mindest im Bereich des unterirdischen Tanklagers (100 bis 
200 m3 Heizöl) möglicherweise schädliche Bodenveränderun-
gen vorliegen könnten. Um schnelle Klarheit zumindest für 
das ermittelte Tanklager zu erlangen, wurden deshalb noch 
im Dez. 2019 Bohrungen im Bereich der Tanks durchgeführt. 
Es ergaben sich keine Hinweise auf schädliche Bodenverän-
derungen. 

Insgesamt gesehen wird das Kontaminationsrisiko für das 
Grundstück als gering eingestuft, so dass bei derzeitigem 
Kenntnisstand keine weiteren Boden- und Grundwasserunter-
suchungen erforderlich sind. 

Es wird jedoch empfohlen, beim Ausbau des unterirdischen 
Tanklagers und in den Bereichen mit nur geringer Gefähr-
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dungsvermutung, baubegleitende (Gebäude- und Flächen-
rückbau) Kontrollen durchführen zu lassen. 

Kontrollen werden bei folgenden Maßnahmen empfohlen: 

- Ausbau unterirdisches Tanklager 

- Rückbau Werkstätten (Maler, Schlosserei) im Keller des 
Hauptgebäudes (Aufnahme Betonsohle) 

- Rückbau Notstromaggregate mit Öl-Tanks im 2. Unterge-
schoss des Hauptgebäudes (Aufnahme Betonsohle), Betan-
kungsstutzen (Lage unklar) 

Bei derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Einstufung des Alt-
lastenverdachtes von folgendem Sachstand auszugehen: 

Der Altlastenverdacht für die gesamte Fläche konnte nicht ab-
schließend entkräftet werden, obwohl die vorgezogene Unter-
suchung des Tanklagers keine schädlichen Bodenverände-
rungen nachweisen konnte. Letztlich bestehen noch leichte 
Gefährdungsvermutungen für die Bereiche Werkstätten und 
für die Kellerräume im Hauptgebäude mit den Öl-Tanks (inkl. 
Befüllstutzen, Lage unklar) der Notstromaggregate. Diese Be-
reiche sind neben den Ausbau des Tanklagers im Zuge der 
Rückbauarbeiten gutachterlich zu überprüfen, um dann die 
endgültige Einstufung vornehmen zu können. 

Im Falle von baulichen Eingriffen in den Untergrund ist mit 
Einschränkungen der Wiederverwertbarkeit von insbeson-
dere der aufgefüllten Böden zu rechnen.“ 

Folgende Auflagen der unteren Bodenschutzbehörde sind zu 
berücksichtigen (Stellungnahme vom 24.02.2021: 

• Der Ausbau des unterirdischen Tanklagers ist durch einen 
Sachverständigen nach § 18 BBodSchG zu begleiten. 
Dies gilt auch für den Rückbau des Teilbereichs der Werk-
stätten (Schlosserei und Malerei) sowie des Rückbaus der 
Notstromaggregate inkl. deren Tanks. 

• Bei Erdabreiten und die ausführende Baufirma verstärkt 
auf Auffälligkeiten wie z. B. Geruch nach Mineralöl oder 
Lösungsmittel, Verfärbungen des Bodens oder abgela-
gerte Abfälle zu achten.  

• Auffälligkeiten kleineren Umfangs sind auszuheben und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 

• Auffälligkeiten größeren Umfangs sind der unteren Bo-
denschutzbehörde (dirk.herding@schleswig-flens-
burg.de, Tel. 04621-87620) mitzuteilen und die Arbeiten 
sind zu stoppen. 

• Die untere Bodenschutzbehörde ist zwei Wochen vor Be-
ginn der Abbrucharbeiten zu informieren.  
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12 Ver- und Entsorgung  

Trinkwasser-, Strom-, Gas-
versorgung, Telekommuni-
kation 

Die geplanten Wohngebäude werden an die bestehenden 
Versorgungsnetze der Stadtwerke Schleswig angebunden. 
Von Seiten der Stadtwerke Schleswig werden folgende Me-
dien bereitgestellt: 

- Trinkwasser 
- Gas 
- Strom 
- Fernwärme 
- Telekommunikation (Breitband) 

 

Die Verfügbarkeit weiterer Anbieter für den Bereich der Tele-
kommunikation wird im Rahmen der Erschließungsplanung 
geprüft.  

Für den Anschluss der im östlichen und nördlichen Bereich 
vorgesehenen Bebauung werden innerhalb der Planstraße 
die erforderlichen Versorgungsleitungen verlegt und an die 
vorhandenen Leitungen in der Moltkestraße und der Luther-
straße angeschlossen. 

Die Festlegung der Trassen und die Leitungsdimensionierung 
für die einzelnen Medien erfolgt in Abstimmung mit den Stadt-
werken. Die Lage der Anschlüsse für die Gebäude wird in Ab-
stimmung mit der TGA-Planung vorgenommen.  

Im Plangebiet befinden sich in Betrieb befindliche Versor-
gungsnetze. Diese Netze sind auch während der Erschlie-
ßungsarbeiten funktionsfähig zu erhalten. Alle Planungen 
sind frühzeitig mit den Stadtwerken Schleswig abzustimmen.  

Zur Versorgung des Gebietes mit Telekommunikation sind fol-
gende Hinweise der Deutschen Telekom Technik GmbH zu 
beachten:  

„Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender Grundsatz:  

Die Telekom prüft die Voraussetzungen zur Errichtung 
eigener TK-Linien im Baugebiet. Je nach Ausgang dieser 
Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung treffen.   

Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei 
einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-
Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die Errichtung 
eines eigenen Netzes zu verzichten.   

Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen 
nach § 78 TKG wird sichergestellt.  

Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus 
wirtschaftlichen Gründen sicherzustellen, 

• dass für die hierfür evtl. erforderliche 
Glasfaserinfrastruktur in den Gebäuden von den 
Bauherren Leerrohre vorzusehen sind, um dem 
politischen Willen der Bundesregierung Rechnung zu 
tragen, allen Bundesbürgern den Zugang zu 
Telekommunikations-infrastruktur =>50 MB zu 
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ermöglichen, 

• dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes 
im Erschließungsgebiet eine ungehinderte und 
unentgeltliche Nutzung der künftigen Straßen und 
Wege möglich ist, 

• dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein 
Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland 
GmbH eingeräumt und im Grundbuch eingetragen 
wird, 

• dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der 
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen 
wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen 
für Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt, 

• dass Beginn und Ablauf der Erschließungs-
/Baumaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der 
folgenden Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 
Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden: 

Deutsche Telekom Technik GmbH,   
PTI 11, Planungsanzeigen  
Fackenburger Allee 31, 23554 Lübeck 

 

Schmutzwasserbeseitigung Das auf den Wohnbauflächen des Quartiers anfallende 
Schmutzwasser wird über Freigefälleleitungen an die beste-
henden und geplanten öffentlichen SW-Anlagen angeschlos-
sen. Für die geplanten Gebäude an der Lutherstraße und der 
Moltkestraße werden die bestehenden Anschlussleitungen, 
die auf die Grundstücke vorgestreckt sind, genutzt. 

Für die im östlichen und nördlichen Bereich vorgesehene Be-
bauung erfolgt die Ableitung des Schmutzwassers über die 
neu herzustellende SW-Kanalisation in der Planstraße. Für 
den Anschluss der jeweiligen Gebäude werden von der 
Hauptleitung Anschlussleitungen auf die Grundstücke vorge-
streckt. Die Festlegung der Lage und Tiefe der Anschlusslei-
tungen erfolgt in Abstimmung mit der technischen Gebäude-
planung für die einzelnen Objekte. 

Die Hauptleitung innerhalb der Planstraße wird mit Leitungs-
durchmessern DN 200 in Tiefen von rd. 2,50 m bis zu 3,75 m 
unterhalb des geplanten Straßenniveaus verlegt und an die 
bestehende SW-Leitung in der Lutherstraße angeschlossen. 
Die Hausanschlussleitungen mit Durchmessern DN 150 wer-
den ca. 2,0 m auf die Grundstücke vorgestreckt. Für den 
Übergang zwischen den öffentlichen und privaten Leitungen 
werden Hausübergabeschächte DN 1000 mit offenen Gerin-
nedurchläufen gesetzt. 

Die weitergehende Behandlung und Reinigung des 
Schmutzwassers erfolgt über die bestehenden Anlagen der 
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Stadtwerke Schleswig. 

 

Oberflächenentwässerung  Eine planmäßige Versickerung von Oberflächenwasser 
kommt aufgrund der zum Teil angetroffenen hohen bzw. mög-
lichen Stauwasserstände und der größtenteils zu geringen 
Wasserleitfähigkeit der Böden rechnerisch nicht in Betracht. 

Für die hydraulischen Nachweise wird daher die Ableitung 
des innerhalb der Wohnbauflächen des Quartiers anfallenden 
Niederschlagswassers an die bestehenden und geplanten öf-
fentlichen RW-Anlagen zugrunde gelegt. Durch die Verwen-
dung von durchlässigen Materialien soll dennoch erreicht wer-
den, dass ein Teil des Niederschlagswassers auf den Flächen 
zurückgehalten und die Abflüsse auch durch geringe Versi-
ckerungen reduziert werden.  

Die befestigten Flächen der privaten Wege, Zugänge und 
Stellplätze werden hierzu mit Pflasterbelegen mit Sickerfugen 
hergestellt. Das Niederschlagswasser der an der Planstraße 
westlich angrenzenden Stellplätze wird über stirnseitig ange-
ordnete Mulden abgeleitet. Unterhalb der Mulden werden Ri-
golen angeordnet, über die das Wasser gesammelt wird. Die 
Drainageleitungen der Rigolen werden mittels Überlaufleitun-
gen an den öffentlichen RW-Kanal angeschlossen.  

Das auf unbefestigten und bewachsenen Flächen anfallende 
Niederschlagswasser kann teilweise aufgenommen und über 
längere Zeiträume in den Untergrund versickert werden. Für 
die geplanten Dachflächen der Gebäude werden Dachbegrü-
nungen mit Substratstärken von mindestens 10 cm zugrunde 
gelegt. Das auf der öffentlichen Verkehrsfläche anfallende 
Niederschlagswasser wird über die geplante RW-Kanalisation 
in der Planstraße abgeleitet. 

Für das potenziell naturnahe Einzugsgebiet der Referenzflä-
che für die Region Schleswig-Flensburg Ost (H-6) wird für den 
Wasserhaushalt von folgenden Werten ausgegangen:  

Abfluss: 3,4 %  

Versickerung: 36,0 %  

Verdunstung: 60,6 %  

Diese Anteile stellen durchschnittliche Werte bei der großräu-
migen Betrachtung der Wasserhaushaltsbilanz für die zu-
grunde zu legende Region dar. Bei einzelnen kleineren Flä-
chen sind Abweichungen von diesen Werten aufgrund örtli-
cher Gegebenheiten möglich und bei der Bewertung entspre-
chend zu berücksichtigen. Die bereits bestehende Bebauung 
und Versiegelung der Flächen wird hierbei nicht berücksich-
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tigt. Mit den vorgesehenen Planungen für die Flächen erge-
ben sich für das Einzugsgebiet folgende Werte (gerundet): 

Abfluss: 30,5 %  

Versickerung: 40,2 %  

Verdunstung: 29,3 %  

In der Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz werden die zu-
lässigen Grenzwerte für die Versickerung eingehalten. Die 
Werte für den Abfluss und die Verdunstung werden nicht ein-
gehalten. Unter Berücksichtigung der geregelten Ableitungs-
möglichkeiten über den geplanten Rückhaltekanal ist die Er-
höhung des abflusswirksamen Flächenanteils akzeptabel. Für 
die Erhöhung der verdunstungswirksamen Flächen wird für 
alle Flachdächer eine Dachbegrünung vorgesehen. Gegen-
über dem Bestand mit der großflächig vorhandenen Versie-
gelung der Flächen werden die Werte der Wasserhaushalts-
bilanz verbessert. 

 

 

Abfallbeseitigung Die Abfallbeseitigung in der Stadt Schleswig erfolgt durch die 
Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH (ASF). 

Folgende Hinweise der Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg 
sind zu beachten: 

Grundsätzlich bedarf es einer Straßenmindestbreite von 4, 
75 m (Kapitel 2.3, S. 11 der DGUV In-formation 214-033 Mai 
2012 (aktualisierte Fassung April 2016).  

Zudem muss der Untergrund von Straßen und 
Entwässerungsrinnen bzw. geplanten zu befahrenden 
Flächen, eine entsprechende Tragfähigkeit für das Befahren 
mit 3 bzw. 4-achsigen Abfallsammelfahrzeugen aufweisen.  

Bei einer Abfallentsorgung mit Abfallbehältern der Größe ab 
1100 Liter ist der dafür vorgesehene Behälterstandplatz ge-
mäß § 25 Absatz 10 (AWS) so zu wählen und so zu gestalten, 
dass ein Anfahren des Standplatzes mit dem Müllsammelfahr-
zeug ohne Schwierigkeiten und ohne weitere Zeitverluste 
möglich ist. Die Regelungen des Absatzes 9 Satz 2 bis 5 
(AWS) gelten analog. Grundlage für diese Satzungsregelung 
sind die Unfallverhütungsvorschrift (UW) ,,DGUV Vorschrift 
43 Müllbeseitigung" der BG Verkehr und die vom Spitzenver-
band der Deutschen Gesetzlichen Unfall-versicherung 
(DGUV) herausgegebenen „DGUV Regel 114-601 - Branche 
Abfallwirtschaft-Teil 1: Abfallsammlung" enthaltenen Bran-
chenregelungen sowie die dazu ergangenen VDI Richtlinie 
2160 und die bauordnungsrechtlichen Vorschriften. 

 

Brandschutz Die Löschwasserversorgung für den Feuerwehreinsatz ist un-
ter Anwendung der DVGW Arbeitsblätter W 405 - Bereitstel-
lung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung – und W 331 – Hydrantenrichtlinie – bzw. gemäß In-
dustrierichtlinie sicherzustellen. Hydranten für die Entnahme 
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von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zuge-
stellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugäng-
lich sind. Der Abstand zwischen den Hydranten ist nach Ar-
beitsblatt W 331 des DVGW – Regelwerks zu bestimmen. Als 
ausreichend wird ein Abstand von 80 - 100 m angesehen. 

Da die vorhandenen Hydranten in der Moltke- und Luther-
straße zur Löschwasserversorgung nicht ausreichen werden 
in der neuen Planstraße weitere Hydranten erforderlich. Ge-
mäß der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-
Bund- werden die Abstände neu zu errichtender Hydranten 
150 m nicht überschreiten. Hierbei wird die Entfernung zwi-
schen der ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Ge-
bäude an der Straßenkante nicht mehr als 75 m betragen. 

Aufgrund der möglichen Anzahl der Geschosse ist es für die 
entsprechende Gebäude erforderlich, Aufstellflächen für ein 
Hubrettungsfahrzeug der Feuerwehr vorzusehen. Die Richtli-
nie über Flächen für die Feuerwehr wird angewendet. 

 

 

 

13 Denkmalschutz Das Plangebiet befindet sich im Umgebungsschutzbereich 
der Kulturdenkmale Wilhelminenschule Lutherstraße 11 und 
ehemaliges Direktorenwohnhaus Lutherstraße 14.  

Alle Veränderungen der Umgebung eines unbeweglichen Kul-
turdenkmals, wenn sie geeignet ist, seinen Eindruck wesent-
lich zu verändern, unterliegen nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 DSchG 
SH der Genehmigung der Denkmalschutzbehörden.  

Die obere Denkmalschutzbehörde hat in ihrer Stellungnahme 
auf die mögliche Beeinträchtigung durch PV-Anlagen 
hingewiesen. Über den Durchführungsvertrag wird festgelegt, 
dass Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Flachdächern 
der Staffelgeschosse von der oberen Dachkante des 
Staffelgeschosses abgerückt werden müssen. Der 
Aufstellwinkel der Anlagen darf maximal 15° beträgt, damit 
diese vom öffentlichen Raum aus nicht sichtbar sind und die 
Kulturdenkmale somit nicht beeinträchtigt werden. 

 

(siehe auch Kapitel 16.8 Kultur- und sonstige Sachgüter) 

  

14 Flächenbilanz  Allgemeine Wohngebiete  16.742 m2 

Private Grünflächen 126 m2 

Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung 

1.616 m2 

Plangeltungsbereich gesamt 18.484 m2  
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TEIL II - UMWELTBELANGE 

15 Einleitung Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 nach dem 
Verfahren gemäß § 13a BauGB aufgestellt wird, entfallen die 
Verpflichtung zur Umweltprüfung, der Umweltbericht, das Mo-
nitoring nach § 4 c und ein Ausgleich der Eingriffe. Nach 
§ 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB sind dennoch die Belange des Um-
weltschutzes zu prüfen und bei der Abwägung zu berücksichti-
gen. 

 

 

15.1 Untersuchungsraum Der Untersuchungsraum umfasst den Plangeltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 und die nähere 
Umgebung, die von den Planungen betroffen sein könnte.  

 

 

15.2 Bestandsbeschreibung Das Plangebiet ist geprägt durch den Gebäudebestand des 
ehemaligen Martin-Luther-Krankenhauses mit den dazugehö-
rigen Stellplatzanlagen und Erschließungsflächen. In den 
Randbereichen des Plangeltungsbereichs befinden sich Grün-
flächen, die einen artenreichen Altbaumbestand aufweisen  

 

 

 

16 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und 
deren Berücksichtigung bei der Aufstellung 

 

16.1 Fachgesetzliche Ziele 

 
 
 
 
 
 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 1 BNatSchG: "Natur und Landschaft sind aufgrund ihres ei-
genen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch 
in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen und, so-
weit erforderlich, wiederherzustellen, dass 

1. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts,  

2. die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

3. die Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich ihrer 
Lebensstätten und Lebensräume sowie  

4. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind." 

§ 15 Abs. 1 BNatSchG: "Der Verursacher eines Eingriffs ist zu 
verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen."  

Der Vermeidungsgedanke findet über grünordnerische Fest-
setzungen Eingang in die Planung, die die Minimierung bzw. 
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Vermeidung von Beeinträchtigungen zum Ziel haben. Das be-
inhaltet zum einen Erhaltungsfestsetzungen für vorhandene 
Bäume, Anpflanzfestsetzungen, Festsetzungen zur Anwen-
dung versickerungsfähiger Materialien bei der Befestigung von 
Parkplätzen und Fahrradstellplätzen sowie Festsetzungen zur 
Dach- und Tiefgaragenbegrünung.  

§ 15 Abs. 2 BNatSchG: "Der Verursacher ist zu verpflichten, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Aus-
gleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Die Planungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 13 sehen keine Eingriffe vor, die der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung unterliegen. Nach § 13a Abs. 2 BauGB gelten 
Eingriffe, die auf Grund des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 13 zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Unabhängig von der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung sind allerdings artenschutzrechtliche Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen vorzusehen. Siehe dazu Kapitel 0. 

§ 30 BNatSchG i. V. m. § 21 LNatSchG: Maßnahmen, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakte-
ristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhal-
tigen Beeinträchtigung der gesetzlich geschützten Biotope füh-
ren können, sind verboten (Gesetzlicher Biotopschutz).  

Im Plangebiet sind keine gesetzlich geschützten Biotope vor-
handen.  

§ 20 /§ 21 BNatSchG: In diesen beiden Paragraphen ist der 
Biotopverbund und die Biotopvernetzung gesetzlich verankert. 
Danach soll ein Biotopverbundsystem auf mindestens 10 % der 
Landesfläche entwickelt werden. Es soll auch zur Verbesse-
rung des Zusammenhangs des Europäischen Schutzgebiets-
systems Natura 2000 dienen. 

Das Plangebiet ist nicht Teil des landesweiten Biotopverbund-
systems.  

§ 44 BNatSchG stellt die zentrale nationale Vorschrift des be-
sonderen Artenschutzes dar. Er beinhaltet für die besonders 
geschützten sowie die streng geschützten Tiere und Pflanzen 
unterschiedliche Verbotstatbestände.  

Zur Beurteilung der Auswirkungen der Planungen auf die im 
Plangebiet vorkommenden Arten wurde bereits ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag in Auftrag gegeben (Bearbeiter: 
BIOPLAN Biologie & Planung, Stand 17.092020). Die Ergeb-
nisse des Gutachtens werden in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde berücksichtigt. Es werden Bauzeitenfens-
ter festgesetzt sowie eine Festsetzung getroffen, dass vor Be-
ginn der Bautätigkeiten ein Maßnahmenplan in Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde zu erarbeiten ist. Siehe 
auch Kapitel 16.3. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 BBodSchG: "Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die 
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Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. 
Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der 
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässer-
verunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf 
den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funk-
tionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kultur-
geschichte so weit wie möglich vermieden werden." 

Dem gesetzlichen Bodenschutz wird durch Überplanung in-
nerörtlicher, bereits baulich geprägter Flächen Rechnung ge-
tragen.  

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
§ 1 Abs. 1 BImSchG: "Zweck dieses Gesetzes ist es, Men-
schen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädli-
cher Umwelteinwirkungen vorzubeugen."  

§ 50 BImSchG: "Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 
Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgeru-
fenen Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiet sowie auf sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden." 

Es werden Lärmpegelbereiche festgesetzt, um gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen.   

 

 

16.2 Ziele aus Fachplanungen Laut Landschaftsrahmenplan liegt das Plangebiet in unmittel-
barer Nähe zu einem Gebiet mit besonderer Erholungseig-
nung.  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Trinkwassergewinnungs-
gebietes.  

 

 

16.3 Schutzgebiete Es sind keine Schutzgebiete von der Planung betroffen. 

 

 

 

17 Beschreibung und Bewer-
tung der Umweltauswir-
kungen 

Grundlage für die Darstellung des aktuellen Zustandes des 
Plangebietes bilden eine Ortsbegehung sowie die Auswertung 
aktueller Luftbilder. Des Weiteren werden die Ergebnisse der 
faunistischen Erfassungen berücksichtigt. Die Informationen zu 
den weiteren Schutzgütern ergeben sich durch eine Auswer-
tung des Landschaftsplanes, durch Ableitung aus den erfass-
ten Biotoptypen sowie aus verschiedenen Datengrundlagen, 
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die jeweils bei den einzelnen Schutzgütern aufgeführt sind. 

Die Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes erfolgt ange-
lehnt an den Gemeinsamen Runderlass des Innenministeriums 
und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Lan-
des SH "Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-
lung zum Baurecht" (2013) in den zwei Wertstufen allgemeine 
und besondere Bedeutung. 

 

 
17.1 Schutzgut Mensch / 

menschliche Gesundheit 
 

Bestand und Bewertung Teilfunktion Wohnen 

Das Plangebiet umfasst das Gelände des ehemaligen Martin-
Luther-Krankenhauses. Wohnnutzung findet derzeit im Plange-
biet nicht statt, angrenzend entlang der Lutherstraße sowie der 
Moltkestraße befinden sich zahlreiche Wohngebäude. Dem 
Plangebiet kommt eine allgemeine Bedeutung als Wohnstand-
ort zu.  

Der Plangeltungsbereich liegt unmittelbar an dem Landesför-
derzentrum Hören und Kommunikation Schleswig (Georg-Wil-
helm-Pfingsten-Schule). Die dort vorhandenen Sportplätze 
werden nur schulintern genutzt. Lärmbelastungen durch Sport-
lärm sind nicht zu erwarten.  

Teilfunktion Erholen 

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die Erholung.  

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Teilfunktion Wohnen 

Die geplante Wohnbebauung wird zu keinen nennenswerten 
Lärmbelastungen für die bereits vorhandene Wohnbebauung 
führen.  

Hinsichtlich der Zusatzbelastungen für Luftschadstoffe aus den 
zusätzlich induzierten Verkehren ist davon auszugehen, dass 
diese aufgrund der im Verhältnis zur Vorbelastung nicht 
wesentlich steigenden Verkehrsmengen relativ gering 
ausfallen. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind sichergestellt.  

Teilfunktion Erholen 

Die Planung hat keine Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 
des Plangebietes.   

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Es werden Lärmpegelbereiche festgesetzt, um gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen.  

Zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbe-
dürftigen Räumen sind die gesamten Bau-Schalldämmmaße in 
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der Summe aller Außenbauteile entsprechend Lärmpegelbe-
reich III der DIN 4109-1 einzuhalten. Dies gilt für alle der Molt-
kestraße und Lutherstraße zugewandten und seitlich an diese 
anschließenden Fassaden in allen Geschossen.  

An den abgewandten Gebäudeseiten und den rückwärtigen 
Gebäuden darf das nächst kleinere gesamte Bau-Schalldämm-
maß gewählt werden. Ein gesamtes Bau-Schalldämmmaß von 
R’w,ges = 30 dB darf in keinem Fall unterschritten werden.  

 

 

17.2 Schutzgut Pflanzen  

Bestand und Bewertung Das Plangebiet ist überwiegend versiegelt. In den Randberei-
chen wachsen auf Rasenflächen diverse Gebüsche, die sich 
überwiegend aus Ziersträuchern zusammensetzen. Entlang 
der Moltkestraße und der Lutherstraße stehen eine Reihe von 
Bäumen unterschiedlichen Alters. Im nördlichen Teil des Plan-
gebietes ist der Baumbestand älter und dichter, herausragend 
ist hier eine alte efeubewachsene Linde.  

Die versiegelten Bereiche sowie die Rasen- und Gebüschflä-
chen sind von allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut Pflan-
zen.  

Von besonderer Bedeutung ist der Baumbestand, der viele Alt-
bäume umfasst.  

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Die Umsetzung der Planung wird zur Beseitigung von 44 Bäu-
men unterschiedlichen Alters führen.  
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Abb.: Entfallende Bäume (Siehe auch als Anlage im Originalmassstab) 

 
 

 Es handelt sich überwiegende um jüngere Laubbäume unter-
schiedlicher Arten mit Stammumfängen unter 100 cm. Zwölf zu 
beseitigende Bäume besitzen einen Stammumfang bis zu 150 
cm, vier weitere Bäume weisen einen Stammumfang von bis 
zu 200 cm auf. Von besonderer Wertigkeit sind zwei Linden mit 
Stammdurchmessern von 70 und 90 cm.  

Als Ersatz für die zu beseitigenden Bäume werden in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde nach einem be-
stimmten Schlüssel Ersatz-Baumpflanzungen vorgesehen 
(siehe Anlage Bilanzierung der Baumfällungen). Insgesamt 
sind mindestens 26 Bäume zu pflanzen.   

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

• Erhaltungsfestsetzungen für Bäume 

• Anpflanzfestsetzungen als Ersatz für entfallende Bäume 
(insgesamt werden 27 Baum-Neupflanzungen festgesetzt). 
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17.3 Schutzgut Tiere Durch die erforderlichen Gebäudeabrisse, Flächeninanspruch-
nahme und gegebenenfalls durch mögliche weitere Beein-
trächtigungen infolge von Scheuchwirkungen und baubeding-
ten Wirkfaktoren sind vorhabensbedingte Auswirkungen auf 
die Tier- und Pflanzenwelt nicht auszuschließen. Deshalb wur-
den die möglichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf 
die Belange des Artenschutzes untersucht. 

Es wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) vorge-
legt, der zum einen die Bestandssituation der relevanten Tier- 
und Pflanzenarten zusammenfasst. Zum anderen werden die 
möglichen vorhabensbedingten Beeinträchtigungen der Fauna 
und Flora aus artenschutzrechtlicher Sicht beurteilt, in dem das 
mögliche Eintreten der in § 44 Abs. 1 BNatSchG formulierten 
Verbotstatbestände (sog. Zugriffsverbote) art- bzw. gruppen-
bezogen geprüft wird: 

Ehemaliges Martin-Luther-Krankenhaus Lutherstraße 22 (BP 
13) - Prüfung der besonderen Artenschutzbelange Gemäß § 
44 Abs. 1 BNatSchG Artenschutzrechtliche Stellungnahme 

Bearbeiter: BIOPLAN Biologie & Planung 

Stand: 17.09.2020 

Es folgen Auszüge aus dem Gutachten.  

 

Bestand und Bewertung Fledermäuse 

Im B-Plangebiet konnten über Daueraufzeichnungsgeräte und 
im Rahmen der Detektorbegehungen mindestens zehn Arten 
nachgewiesen werden, darunter die Teichfledermaus (Myotis 
dasycneme), eine Art des FFH-Anhangs II. Unter den (akus-
tisch schwer zu differenzierenden) Myotiden tritt potenziell die 
„Bartfledermaus“ auf. 

Mit mindestens zehn nachgewiesenen Arten, mit 12 Paarungs-
quartieren und einer potenziellen Wochenstube ist das B-Plan-
gebiet als von hoher Wertigkeit für die Lokalpopulation zu be-
urteilen, wenn auch zwei von zehn Arten (Großer Abendsegler  
und  Zweifarbfledermaus) keinen direkten Bezug zum Bauge-
biet haben. Hinzu kommt eine hohe Bedeutung des weitge-
hend unbeleuchteten Bereichs für die Myotiden, die am Win-
terquartier in Schleswig schwärmen und später in dieses ein-
fliegen. 

Brutvögel 

Im Plangebiet kann demnach mit dem Vorkommen von (mehr 
als) 41 Brutvogelarten gerechnet werden. Es treten ganz über-
wiegend häufige, weit verbreitete Arten auf, die in Schleswig-
Holstein fast alle als ungefährdet gelten. 

Es tritt eine - bezogen auf das relativ kleine Untersuchungsge-
biet - hohe Zahl von Brutvogelarten der Gilde der Gehölzbrüter 
auf, und die auch noch in einer hohen Siedlungsdichte, da das 
lange Zeit ungenutzte, aufgelassene Gelände als Nist- und 
Nahrungsraum eine hohe Bedeutung hat. Die Gehölze bieten 
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geeignete Brutplätze für Arten wie Drosseln, Rotkehlchen, He-
ckenbraunelle und Zaunkönig sowie viele Grasmücken- und 
Finkenarten. Vor allem die offenen Gras- und Staudenfluren 
werden als Nahrungsraum genutzt, ebenso dienen die Gehölze 
mit einem stehenden und liegenden Totholzanteil als Nah-
rungsraum. 

Die Tatsache, dass die potentiellen Flachdachbrüter nicht zur 
Brut schritten, mag an der nahe gelegenen und über Jahr-
zehnte als Brutplatz genutzten Möweninsel in der Schlei liegen, 
so dass ggf. nur noch nicht ganz brutreife Tiere das Dach be-
zogen. Eine Nutzung von Wandnischen und der Balkonbalust-
rade als Brutplätze für die angegebenen Paare von Mauerseg-
lern, Dohlen, sowie Haus- und Gartenrotschwanz ist belegt. 

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Konfliktanalyse Fledermäuse 

Durch den Rückbau der Gebäude kommt es zu Quartierzerstö-
rungen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dadurch Tiere in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Bei Berücksichtigung der ange-
gebenen Bauzeitenregelung ist davon auszugehen, dass der 
Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verlet-
zung, Tötung) nicht ausgelöst wird. Ausschlusszeiten: vom 
01.03. bis zum 30.11. 

Durch Beleuchtung der Außenbereiche kommt es 
betriebsbedingt zur Vergrämung der lichtempfindlichen 
Braunen Langohren, ein essentieller Nahrungsraum in 
Quartiernähe wird entwertet. Eine verbotsrelevante erhebliche 
Störung kann sich nach § 44 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG zur 
Aufzuchtszeit ergeben. Es ist ein naturverträgliches Beleuch-
tungskonzept für die geplante Bebauung zu entwickeln.  

Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten findet 
statt, da sich in den Gebäuden Paarungsquartiere von Mücken-
, Zwerg- und Rauhautfledermäusen befinden. Von dem Verlust 
einer (potenziellen) Wochenstube vom Braunen Langohr ist zu-
sätzlich auszugehen, sollte der gesamte Baumbestand gerodet 
werden. Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes nach § 44 
BNatschG sind umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men erforderlich.  

 

Konfliktanalyse Brutvögel 

Für die Planung muss der vorhandene Gebäudebestand und 
zahlreiche Bäume und Gebüsche weichen, die als Bruthabitate 
dienen. Im Zuge des Abrisses und der Baufeldräumung kann 
es somit zu Verletzungen oder direkten Tötungen von Indivi-
duen kommen, wenn die Arbeiten zur Brutzeit durchgeführt 
werden (Zerstörung der Gelege, Töten von brütenden Altvö-
geln und/oder Nestlingen). Zur Vermeidung des Tötungsverbo-
tes sind Bauzeitenregelungen zu beachten, die gewährleisten, 
dass sämtliche vorbereitenden Bauarbeiten außerhalb der 
Brutzeit durchgeführt werden. Die artspezifischen bzw. arten-
gruppenspezifischen Ausschlusszeiten umfassen insgesamt 
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betrachtet die Zeitspanne vom 01.03. bis 30.09. 

Bei Berücksichtigung der angegebenen Bauzeitenregelung ist  
davon  auszugehen, dass der Verbotstatbestand nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

Das Vorhaben löst laut Gutachten insgesamt betrachtet für die 
geprüften Brutvögel keine Störungstatbestände nach § 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aus. 

Im Zuge des erforderlichen Abrisses der Gebäude im Plangel-
tungsbereich kommt es zu einem Verlust von Bruthabitaten von 
Höhlen- und Nischenbrütern. Es werden etliche Brutreviere 
verloren gehen werden. Ein artenschutzrechtlicher Ausgleich 
ist erforderlich. Für die typischen Gebäudebrüter wie 
Haussperling, Hausrotschwanz, Dohle sowie die Meisen sind 
geeignete Nisthilfen/Nistkästen an den neuen Gebäuden anzu-
bringen. Dabei ist darauf zu achten, dass Nisthilfen unter-
schiedlicher Arten (Höhlen, Halbhöhlen, Nischen) mit unter-
schiedlichen Öffnungen angebracht werden. Es sind je 2 Nist-
hilfen je Typ anzubringen. Zum Teil kann der Ausgleich auch 
erbracht werden, wenn Gebäudeteile so gebaut werden, dass 
die Ansiedlung von Brutvögeln ermöglicht wird (Dachüber-
stände, Holzpaneele, etc.). Da es sich bei den betroffenen Ar-
ten um solche in einem guten Erhaltungszustand handelt, kann 
der Ausgleich im Rahmen der Eingriffsplanung erfolgen. Der 
„time-lagg“ bis zur Funktionsfähigkeit der Ausgleichsmaßnah-
men ist hinnehmbar. 

Im Zuge der erforderlichen Baufeldräumung im Plangeltungs-
bereich kommt es zu einem Verlust von Bruthabitaten von min-
destens 12 Gehölzbrüterarten (u.a. Gelbspötter, Amsel, Zaun-
könig, Mönchs-, Klapper- und Gartengrasmücke, Rotkehl-
chen). Außerdem gehen Nahrungsräume von diesen und von 
Arten verloren, die in direkt angrenzenden Gehölzen brüten. Es 
gehen Nahrungsräume in einer Größenordnung von ca. 
5.500 m² verloren. Insgesamt werden 65 Bäume gerodet. Ein 
artenschutzrechtlicher Ausgleich ist erforderlich. 

 

Bei Berücksichtigung der festgesetzten Ausgleichsmaßnah-
men (s. auch unten) ist davon auszugehen, dass der Verbots-
tatbestand Zerstörung von Lebensstätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 
3 BNatSchG nicht ausgelöst wird. 

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Fledermäuse: 

• Bauzeitenregelung: Liegt keine Winterquartiernutzung vor, 
dann wird ein Abrisszeitraum für alle Arten zwischen dem 
01.12. bis 28.02. eines Jahres vorgegeben. 

• Fällbegeleitung an den Bäumen mit Winterquartierpoten-
zial, um eventuell freigelegte Tiere zu entnehmen und fach-
gerecht zu hältern. 

• Zur Minimierung des Eingriffs und damit auch zur Reduk-
tion der Ausgleichsmaßnahmen ist der Gehölzbestand so 
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weit wie möglich - besonders am Ostrand - zu erhalten. 

• Das Braune Langohr und Myotis-Arten sind lichtempfind-
lich. Für das Braune Langohr gehen bislang unbeleuchtete, 
essentielle Jagdhabitate im und am  östlichen Gehölzbe-
stand verloren. Vergrämungen durch Lichtemmissionen in 
Richtung Norden und Osten sind zu vermeiden. 

• Zur Vermeidung von Vergrämungen der lichtsensiblen My-
otis-Arten, die das Gebiet durchfliegen, ist für das ganze 
Grundstück ein naturverträgliches Beleuchtungskonzept 
(keine Abstrahlung in die Umgebung, Lichttemperatur 
3.000 Kelvin und kleiner, z.B. Bewegungsmelder, Poller-
leuchten) zu entwickeln und umzusetzen. 

Brutvögel: 

• Bauzeitenregelung: Alle vorbereitenden Bauarbeiten sind 
außerhalb der Brutzeit durchzuführen. Die artspezifischen 
bzw. artengruppenspezifischen Ausschlusszeiten umfas-
sen insgesamt betrachtet die Zeitspanne vom 01.03. bis 
30.09. 

• Zur Minimierung des Eingriffs und damit auch zur Reduk-
tion der Ausgleichsmaßnahmen ist der Gehölzbestand am 
Ostrand so weit wie möglich zu erhalten. 

• Die Gebüsche unter den Bäumen Nr. 104 bis 111 dürfen 
nicht gerodet werden, sondern sind zusammen mit den 
Bäumen als Gesamtkomplex zu erhalten. Das dichte Brom-
beergebüsch bildet zusammen mit anderen Büschen einen 
idealen Standort für Gebüschbrüter. 

 

Kompensationsmaßnahmen  Brutvögel: 

Der Verlust der Brutreviere in den Bäumen ist durch die Pflan-
zung von 26 Bäumen auszugleichen.  

Für die Gebäudebrüter sind 4 Kästen (Halbhöhlen) an den 
Neubauten zu installieren. 

Vorgezogener artenschutzrechtlicher Ausgleich ist wie folgt er-
forderlich: 

• 6 Nisthilfen für Dohlen 
• 12 Nisthilfen für Mauersegler 
 

Der Ausgleich ist innerhalb des Stadtgebietes im näheren Um-
feld an höheren Gebäuden ein Jahr vor Gebäuderückbau (vor-
gezogene Maßnahme) zu leisten, da diese Arten lange brau-
chen, um neue Quartiere zu beziehen. Für die Mauersegler, die 
besonders lange Zeit für das Finden neuer Brutplätze benöti-
gen, ist es nötig an den Ersatzquartieren in der ersten Maihälfte 
deren Rufe über mehrere Tage laut (mittels Klang-Attrappe) 
abzuspielen. 

Das Anbringen der Ersatzquartiere erfolgt an öffentlichen Ge-
bäuden im näheren Umfeld, beispielsweise der Lornsenschule, 
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der Wilhelminengrundschule oder der Georg-Wilhelm-Pfings-
ten-Schule. Die genauen Standorte für die Anbringung der 
Nisthilfen für Dohlen und Mauersegler werden bis zum Sat-
zungsbeschluss abgestimmt und im Durchführungsvertrag ge-
sichert. Die Untere Naturschutzbehörde wird inhaltlich beim 
Durchführungsvertrag beteiligt, so dass die fachgerechte Um-
setzung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen sichergestellt 
ist. 

Fledermäuse: 

• Für den Verlust von 4 Paarungsquartieren der bedrohten 
Rauhautfledermaus, sind 6 selbstreinigende Flachkästen 
an benachbarten Bäumen oder Gebäuden anzubringen. 
Die Kästen können auf städtischen Grünflächen in der 
näheren Umgebung angebracht werden.  

• Außerdem sind 10 Unterputz-Fassadenkästen in die Ge-
bäudefassade der neuen Häuser zu integrieren. 

• Die Positionierung und Anbringung ist nach Beratung mit 
einem erfahrenen Biologen durchzuführen. 

• Das Quartier des Braunen Langohrs, das mit dem Ge-
hölzbestand beseitigt wird, ist durch die Anbringung von 
3 Rundkästen zu kompensieren. Die Kästen müssen ge-
wartet werden, dies ist im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags zu gewährleisten. 

 

 

 
Abb.: Mögliche Standort für Fledermaus-Ersatzquartiere (Anbringung an Gehölzen) 
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17.4 Schutzgut Boden  

Bestand und Bewertung Im Plangeltungsbereich sind die Böden bereits anthropogen 
überprägt.  

Die Bodenbewertung des LLUR trifft zu besiedelten Flächen 
keine Aussagen. 

Als Vorbelastungen des Bodens sind im Plangebiet Versiege-
lung durch Bebauung, Nebenanlagen und Zuwegungen, Über-
prägung durch gärtnerische Nutzung (Durchmischung des 
Oberbodens, Nährstoffeinträge, Entwässerung) zu nennen. 
Die anstehenden Böden sind von allgemeiner Bedeutung.  

 

Aufgrund der historischen Nutzung als Krankenhaus (1890-
2016) ist das Grundstück als altlastverdächtige Fläche nach 
Bundes-Bodenschutzgesetz im Prüfverzeichnis des Boden- 
und Altlastenkatasters des Kreises Schleswig-Flensburg er-
fasst. Es ist somit nicht auszuschließen, dass es zu nutzungs-
bedingten schädlichen Bodenveränderungen gekommen sein 
könnte. 

Vor Beginn der Rückbauarbeiten sowie Eingriffen in den Unter-
grund wurde der Altlastenverdacht von einem Ingenieurbüro 
mit Sachverständigem gemäß §18 BBodSchG geprüft. 

IPP Ingenieurgesellschaft: Altlastenerkundung auf dem Grund-
stück des ehem. Martin-Luther-Klinikums Lutherstraße 20 - 22 
in 24837 Schleswig, 16.02.2021 

Das Gutachten kommt zu folgender Einschätzung:  

„Auf dem Grundstück war aufgrund der umweltrelevanten Nut-
zung als Krankenhaus über einen Zeitraum von über 100 Jah-
ren ein Eintrag branchenspezifischer Schadstoffe in den Unter-
grund nicht auszuschließen. 

Die historische Erkundung gab Anlass zur Annahme, dass zu-
mindest im Bereich des unterirdischen Tanklagers (100 bis 200 
m3 Heizöl) möglicherweise schädliche Bodenveränderungen 
vorliegen könnten. Um schnelle Klarheit zumindest für das er-
mittelte Tanklager zu erlangen, wurden deshalb noch im Dez. 
2019 Bohrungen im Bereich der Tanks durchgeführt. Es erga-
ben sich keine Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen. 

Insgesamt gesehen wird das Kontaminationsrisiko für das 
Grundstück als gering eingestuft, so dass bei derzeitigem 
Kenntnisstand keine weiteren Boden- und Grundwasserunter-
suchungen erforderlich sind. 

Es wird jedoch empfohlen, beim Ausbau des unterirdischen 
Tanklagers und in den Bereichen mit nur geringer Gefähr-
dungsvermutung, baubegleitende (Gebäude- und Flächen-
rückbau) Kontrollen durchführen zu lassen. 

Kontrollen werden bei folgenden Maßnahmen empfohlen: 

- Ausbau unterirdisches Tanklager 
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- Rückbau Werkstätten (Maler, Schlosserei) im Keller des 
Hauptgebäudes (Aufnahme Betonsohle) 

- Rückbau Notstromaggregate mit Öl-Tanks im 2. Unterge-
schoss des Hauptgebäudes (Aufnahme Betonsohle), Betan-
kungsstutzen (Lage unklar) 

Bei derzeitigem Kenntnisstand ist bei der Einstufung des Alt-
lastenverdachtes von folgendem Sachstand auszugehen: 

Der Altlastenverdacht für die gesamte Fläche konnte nicht ab-
schließend entkräftet werden, obwohl die vorgezogene Unter-
suchung des Tanklagers keine schädlichen Bodenveränderun-
gen nachweisen konnte. Letztlich bestehen noch leichte Ge-
fährdungsvermutungen für die Bereiche Werkstätten und für 
die Kellerräume im Hauptgebäude mit den Öl-Tanks (inkl. Be-
füllstutzen, Lage unklar) der Notstromaggregate. Diese Berei-
che sind neben den Ausbau des Tanklagers im Zuge der Rück-
bauarbeiten gutachterlich zu überprüfen, um dann die endgül-
tige Einstufung vornehmen zu können. 

Im Falle von baulichen Eingriffen in den Untergrund ist mit Ein-
schränkungen der Wiederverwertbarkeit von insbesondere der 
aufgefüllten Böden zu rechnen.“ 

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Der Boden kann im bebauten Siedlungsbereich unter versie-
gelten Flächen keine natürlichen Bodenfunktionen überneh-
men. 

Im Bestand sind derzeit ca. 12.695 m2 versiegelte Flächen vor-
handen, das entspricht einem Versiegelungsgrad von 69 % . 
Die Planung lässt eine maximale Versiegelung von ca. 
12.800 m2 vor.  

Die Planung sieht somit nur sehr geringfügig zusätzliche Ver-
siegelungen im Vergleich zum Bestand vor.  

Aufgrund des nicht abschließend geklärten Altlastenverdachts 
können bei dem Gebäude- und Flächenrückbau Beeinträchti-
gungen durch schädliche Bodenveränderungen auftreten.  

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

• Beschränkung der bebaubaren Fläche durch Festsetzung 
von Baugrenzen und Grundflächen. 

• Einhaltung der einschlägigen DIN-Normen und Sicherheits-
vorschriften, so dass die Böden nicht mehr als nötig beein-
trächtigt werden. 

 

Folgende Auflagen der unteren Bodenschutzbehörde sind zu 
berücksichtigen (Stellungnahme vom 24.02.2021: 

• Der Ausbau des unterirdischen Tanklagers ist durch einen 
Sachverständigen nach § 18 BBodSchG zu begleiten. Dies 
gilt auch für den Rückbau des Teilbereichs der Werkstätten 
(Schlosserei und Malerei) sowie des Rückbaus der Not-
stromaggregate inkl. deren Tanks. 
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• Bei Erdabreiten und die ausführende Baufirma verstärkt auf 
Auffälligkeiten wie z. B. Geruch nach Mineralöl oder Lö-
sungsmittel, Verfärbungen des Bodens oder abgelagerte 
Abfälle zu achten.  

• Auffälligkeiten kleineren Umfangs sind auszuheben und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 

• Auffälligkeiten größeren Umfangs sind der unteren Boden-
schutzbehörde (dirk.herding@schleswig-flensburg.de, Tel. 
04621-87620) mitzuteilen und die Arbeiten sind zu stoppen. 

• Die untere Bodenschutzbehörde ist zwei Wochen vor Be-
ginn der Abbrucharbeiten zu informieren.  

 

 

17.5 Schutzgut Wasser  

Bestand und Bewertung 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Trinkwassergewinnungs-
gebietes. Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  

Ein Teil des Plangebietes ist bereits versiegelt und steht somit 
für eine Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung. Auf den 
Grünflächen zwischen den Gebäuden kann anfallendes Nie-
derschlagswasser versickern. 

Der Plangeltungsbereich ist von allgemeiner Bedeutung für das 
Schutzgut Wasser.  

Im Rahmen der Erschließungsplanung erfolgte eine Bewertung 
der Wasserhaushaltsbilanz bei Umsetzung des Vorhabens.  

Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz (Waack + Dähn 
Ingenieurbüro  GmbH 19.02.2021) 
 

Das Einzugsgebiet mit den geplanten Wohnbauflächen und der 
Planstraße hat eine Größe von 1,850 ha. Hiervon entfallen rd. 
1,656 ha auf die Wohnbauflächen mit den privaten 
Erschließungsanlagen und rd. 0,194 ha auf die öffentliche 
Straße mit den unmittelbar östlich angrenzenden privaten 
Stellplätzen. 

Im Bereich der geplanten Baufläche sind im November / 
Dezember  2019 Baugrunderkundungen mit 20 Bohrungen bis 
zu 8,0 m Tiefe durchgeführt worden. Unterhalb von 
Auffüllungen von 0,30 m bis zu 1,90 m Stärke stehen 
überwiegend Schichten aus Geschiebemergel an. In 
Teilbereichen werden diese durch Schichten aus Sand 
durchzogen bzw. unterlagert. Bei zwei Bohrungen sind 
unterhalb der Auffüllungen bis zur Endteufe durchgehend 
Sande angetroffen worden.  

Wasserstände sind in unterschiedlichen Tiefen in Form von 
Schichtenwasser festgestellt worden. 

Eine planmäßige Versickerung von Oberflächenwasser kommt 
aufgrund der zum Teil angetroffenen hohen bzw. möglichen 
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Stauwasserstände und der größtenteils zu geringen Wasser-
leitfähigkeit der Böden rechnerisch nicht in Betracht. 

Für die hydraulischen Nachweise wird daher die Ableitung des 
innerhalb der Wohnbauflächen des Quartiers anfallenden Nie-
derschlagswassers an die bestehenden und geplanten öffent-
lichen RW-Anlagen zugrunde gelegt. Durch die Verwendung 
von durchlässigen Materialien soll dennoch erreicht werden, 
dass ein Teil des Niederschlagswassers auf den Flächen zu-
rückgehalten und die Abflüsse auch durch geringe Versicke-
rungen reduziert werden.  

Die befestigten Flächen der privaten Wege, Zugänge und Stell-
plätze werden hierzu mit Pflasterbelegen mit Sickerfugen her-
gestellt. Das Niederschlagswasser der an der Planstraße west-
lich angrenzenden Stellplätze wird über stirnseitig angeordnete 
Mulden abgeleitet. Unterhalb der Mulden werden Rigolen an-
geordnet, über die das Wasser gesammelt wird. Die Drainage-
leitungen der Rigolen werden mittels Überlaufleitungen an den 
öffentlichen RW-Kanal angeschlossen.  

Das auf unbefestigten und bewachsenen Flächen anfallende 
Niederschlagswasser kann teilweise aufgenommen und über 
längere Zeiträume in den Untergrund versickert werden. Für 
die geplanten Dachflächen der Gebäude werden Dachbegrü-
nungen mit Substratstärken von mindestens 10 cm zugrunde 
gelegt. Das auf der öffentlichen Verkehrsfläche anfallende Nie-
derschlagswasser wird über die geplante RW-Kanalisation in 
der Planstraße abgeleitet. 

Für das potenziell naturnahe Einzugsgebiet der Referenzfläche 
für die Region Schleswig-Flensburg Ost (H-6) wird für den 
Wasserhaushalt von folgenden Werten ausgegangen:  

Abfluss: 3,4 %  

Versickerung: 36,0 %  

Verdunstung: 60,6 %  

Diese Anteile stellen durchschnittliche Werte bei der großräu-
migen Betrachtung der Wasserhaushaltsbilanz für die zu-
grunde zu legende Region dar. Bei einzelnen kleineren Flä-
chen sind Abweichungen von diesen Werten aufgrund örtlicher 
Gegebenheiten möglich und bei der Bewertung entsprechend 
zu berücksichtigen. Die bereits bestehende Bebauung und 
Versiegelung der Flächen wird hierbei nicht berücksichtigt. Mit 
den vorgesehenen Planungen für die Flächen ergeben sich für 
das Einzugsgebiet folgende Werte (gerundet): 

Abfluss: 30,5 %  

Versickerung: 40,2 %  

Verdunstung: 29,3 %  

In der Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz werden die zu-
lässigen Grenzwerte für die Versickerung eingehalten. Die 
Werte für den Abfluss und die Verdunstung werden nicht ein-
gehalten. Unter Berücksichtigung der geregelten Ableitungs-
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möglichkeiten über den geplanten Rückhaltekanal ist die Erhö-
hung des abflusswirksamen Flächenanteils akzeptabel. Für die 
Erhöhung der verdunstungswirksamen Flächen wird für alle 
Flachdächer eine Dachbegrünung vorgesehen. Gegenüber 
dem Bestand mit der großflächig vorhandenen Versiegelung 
der Flächen werden die Werte der Wasserhaushaltsbilanz ver-
bessert. 

 

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Da die vorliegende Planung in Relation zur bereits vorhande-
nen Versiegelung nur geringfügige weitere Versiegelung zu-
lässt, sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Grundwas-
ser zu erwarten. 

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

• Festsetzung, dass offene ebenerdige Stellplätze und nicht 
überdachte Fahrradstellplätze mit wasserdurchlässigen 
Belägen auszuführen sind 

• Festsetzung für Dachbegrünungen und Begrünung der 
Tiefgaragen 

 

 

17.6 Schutzgut Klima und Luft  

Bestand und Bewertung Aufgrund des derzeit bereits vorhandenen Versiegelungsgra-
des besitzt der Plangeltungsbereich nur geringe Bedeutung für 
die Frischluftentstehung. Für das Lokalklima ausgleichsklima-
tische Funktionen besitzen die vorhandenen Altbäume.  

Insgesamt ist das Plangebiet von allgemeiner Bedeutung für 
das Schutzgut Klima.  

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Es erfolgen keine Eingriffe in klimatisch relevante Flächen und 
keine nachhaltige Störung der Luftzirkulation durch die 
Bebauung. 

Das Schutzgut Klima und Luft ist nicht erheblich betroffen. 

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

• Beschränkung der bebaubaren Fläche durch Festsetzung 
von Baugrenzen und Grundflächen. 

• Erhaltungsfestsetzungen für vorhandene Bäume und Ge-
büsche 

• Festsetzungen zur Anpflanzung von 27 Laubbäumen  
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17.7 Schutzgut Landschaft  

Bestand und Bewertung Das Ortsbild im Plangeltungsbereich ist in erster Linie durch die 
Bebauung geprägt. Ortsbildprägend sind zudem die vielfach 
vorhandenen Altbäume, die einzeln bzw. auch in Gruppen im 
Randbereich des Plangebietes vorhanden sind.   

Insgesamt wird dem Landschaftsbild eine allgemeine Bedeu-
tung zugeordnet. 

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Mit der Umsetzung der Planung wird ein städtebaulicher Miss-
stand beseitigt. Das leerstehende Gebäude des ehemaligen 
Krankenhauses ist als Vorbelastung des Orts- und Land-
schaftsbildes einzustufen.  Die neu geplante Gebäude passen 
sich in ihrer Dimensionierung und Gestaltung in das vorhan-
dene Gebiet ein.  

Die Planung hat keine erheblichen Auswirkungen auf das Orts-
bild.  

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

• Festsetzungen zum Erhalt und zur Neupflanzung von Bäu-
men 

• Festsetzung zur Höhenentwicklung der Gebäude 

• Baugestalterische Festsetzungen 

 

 

17.8 Schutzgut Kultur- 
und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine nach § 8 Denk-
malschutzgesetz geschützte Kulturdenkmale.  

Im weiteren Umfeld befinden sich folgende eingetragene Kul-
turdenkmale: die Wilhelminenschule in der Lutherstraße 11 so-
wie das ehemalige Direktorenwohnhaus in der Lutherstraße 
14.  

 

Umweltbezogene 
Auswirkungen 

Alle Bauvorhaben, die durch den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 13 planungsrechtlich vorbereitet werden, unterlie-
gen dem Genehmigungsvorbehalt gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 3 
DSchG SH. Damit ist sichergestellt, dass keine Beeinträchti-
gungen der Umgebungsschutzbereiche entstehen werden.  

Hinweise des Landesamtes für Denkmalpflege werden in den 
Durchführungsvertrag als Auflage aufgenommen.  

Das archäologische Landesamt verweist auf § 15 DSchG: auf 
§ 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht 
ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besit-
zerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den 
Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-
führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
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befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das 
Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand 
zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwen-
dungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung er-
lischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mittei-
lung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der in der Umgebung 
liegenden Kulturdenkmale werden im Durchführungsvertrag 
folgende Auflagen geregelt: Die Errichtung von Photovoltaik- 
und Solaranlagen auf den Flachdächern der Staffelgeschosse 
ist zulässig, wenn diese von der oberen Dachkante des Staffel-
geschosses abgerückt werden und der Aufstellwinkel der An-
lagen maximal 15° beträgt, damit diese vom öffentlichen Raum 
aus nicht sichtbar sind und die Kulturdenkmale somit nicht be-
einträchtigt werden. 

 

 

 

18 Naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung 

Die Planungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 13 sehen keine Eingriffe vor, die der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung unterliegen. Nach § 13a Abs. 2 BauGB gelten 
Eingriffe, die auf Grund des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Nr. 13 zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 
Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig.  

Unabhängig davon sind erforderliche artenschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen.  

 

 

 

 

 

Schleswig, den  

 

 

………………………………………. 

Bürgermeister 

 


